
Einer für alle.  
Ganz einfach.
Unser Ökostrom  
für Bielefeld

mein BestStrom
Umweltfreundlich und fair:

Der neue Grundversorgungstarif 
 für Privatkunden
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Wir machen es ganz einfach:  
Ökostrom gibt’s jetzt für alle. 
meinBestStrom ist unser Grundversorgungstarif für 
Privatkunden. Der Strom kommt aus 100% erneuerbaren 
Energiequellen*. Rund um die Uhr und ohne Zusatzkosten – 
aber sicher!

 A Unsere Best-Abrechnung  
erfolgt automatisch in der für 
Sie günstigsten Tarifstufe.

 A Kurze Vertragslaufzeit:  
14-tägige Kündigungsfrist er-
möglicht Ihnen ein Höchstmaß 
an Flexibilität.

 A Mit einer Jahresvorauszahlung 
können Sie Kosten sparen.

 A Unser kostenloser Online- 
Service steht Ihnen rund um 
die Uhr zur Verfügung.

 A Gerne beraten wir Sie in  
unserem Kundenzentrum  
zu Sparmöglichkeiten.

Unser Ökostrom  
für Bielefeld

Ein Basistarif –  
viele Serviceleistungen 

Ökostrom für alle –  
aus gutem Grund!  
Wir als Stadtwerke Bielefeld wollen einfach das Beste:  
Für Sie, für unsere Region und für unsere Umwelt. Darum 
sind wir stolz, dass wir seit Juli 2021 alle unsere Privat-
kunden nur noch mit Ökostrom versorgen. Sie bekommen 
Ihren Strom genau so sicher und zuverlässig wie bisher, 
haben keine zusätzlichen Kosten – aber dafür das gute 
Gefühl, dass Ihr Strom zu 100 % aus erneuerbaren Energie-
quellen stammt.

Ihr kurzer Weg zu uns. 
Wir sind gerne für Sie da: Wenn Sie Fragen zu unserem 
Ökostrom und den Tarifen haben, weitere Informationen 
oder Vertragsunterlagen wünschen, dann melden Sie sich 
einfach bei uns. 

Oder Sie rufen uns an unter der  
Servicehotline 0800 1 00 7 75  
(montags bis freitags von 7.30 bis 19.00 Uhr  
und samstags von 9.00 bis 16.00 Uhr). 

Machen Sie’s doch einfach:  
Online informieren und  
Ökostrom erhalten!
www.stadtwerke-bielefeld.de

Unser Ökostrom wird vom TÜV NORD zertifiziert.

*  Beschaffung von Herkunftsnachweisen außerhalb des EEG. Für eine 100% grüne 
und TÜV-geprüfte Stromkennzeichnung mit einer nachvollziehbaren Entwertung 
über das Umweltbundesamt.

mein BestStrom
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Gesamtstromlieferung
der Stadtwerke Bielefeld GmbH
CO2-Emissionen 113 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0007 g/kWh

Verbleibender Energieträgermix
CO2-Emissionen 119 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0008 g/kWh

Normalstrom  
(z. B. EnerBest, EnerPlus)
CO2-Emissionen 94 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0007 g/kWh

Stromerzeugung in Deutschland
(Quelle: BDEW)
CO2-Emissionen 352 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0004 g/kWh

Kennzeichnung der Stromlieferungen 2019
Stromkennzeichnung gemäß 42 EnWG, Stand: 1.11.2020

Energieträgermix ab 1.07.2021*

meinBestStrom 
CO2-Emissionen 0 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0 g/kWh

  Erneuerbare Energien,  
finanziert aus der EEG-Umlage

  Sonstige Erneuerbare Energien
  Sonstige fossile Energieträger
  Erdgas
  Kohle
  Kernkraft
  Mieterstrom, finanziert aus der 

EEG-Umlage (hier 0,0%)

*  Die Prozentsätze können in 
Zukunft geringfügig abweichen.

Alle Angaben in %. 

Unser Grundversorgungstarif für 

Machen Sie’s doch einfach:  
Online informieren und  
meinNachtStrom erhalten!
www.stadtwerke-bielefeld.de

Ihre Vorteile:

 A Günstigere Strompreise  
zwischen 22.15 Uhr und 6.15 Uhr

 A 100 % Ökostrom

 A Nach der Installation Ihres neuen Zählers müssen  
Sie sich um nichts weiter kümmern 

Hinweis: Für meinNachtStrom muss ihr Stromzähler  
durch einen Doppeltarifzähler ersetzt werden, sofern 
noch keiner installiert ist.

Kombinieren Sie doch  
einfach meinBestStrom  
mit meinNachtStrom

 
Haben Sie Interesse?  
Dann melden Sie sich doch einfach bei uns. Wir beraten 
Sie gerne und prüfen mit Ihnen gemeinsam, ob sich 
meinNachtStrom für Sie lohnt!

mein NachtStrom
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mein NachtStrommein BestStrom Preise im Überblick
meinBestStrom: Tarif für Haushalt und Landwirtschaft (Grundversorgung)

Jahresverbrauch bis 2.000 kWh und  
Gemeinschaftseinrichtungen** bis 6.000 kWh über 6.000 kWh meinNachtStrom  

(22:15 bis 6:15 Uhr)
€ ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh

Brutto-Grundpreis pro Jahr 54,05 117,02 178,50 0,00
dies entspricht einem monatl. Brutto-Grundpreis von 4,50 9,75 14,88 0,00
Brutto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 31,09 27,94 26,92 24,93

Als Entgelt für den Messstellenbetrieb inkl. Messung werden je Stromzähler/Messsystem und  
ggf.  Verbrauchsstufe folgende Kosten des Netzbetreibers bzw. grundzuständigen  
Messstellenbetreibers zusätzlich in Rechnung gestellt:

€ brutto € netto € brutto € netto € brutto € netto € brutto € netto
Konventionelle Stromzähler 16,85 14,16 16,85 14,16 16,85 14,16
Tarifschaltung 24,23 20,36 24,23 20,36 24,23 20,36 24,23 20,36
Moderne Messeinrichtungen 20,00 16,81 20,00 16,81 20,00 16,81
Intelligente Messsysteme
< 2.000 kWh* 23,00 19,33 23,00 19,33 23,00 19,33
2.000– 3.000 kWh* 30,00 25,21 30,00 25,21 30,00 25,21
3.000– 4.000 kWh* 40,00 33,61 40,00 33,61 40,00 33,61
4.000– 6.000 kWh* 60,00 50,42 60,00 50,42 60,00 50,42
6.000– 10.000 kWh* 100,00 84,03 100,00 84,03 100,00 84,03
10.000– 20.000 kWh* 130,00 109,24 130,00 109,24 130,00 109,24
20.000– 50.000 kWh* 170,00 142,86 170,00 142,86 170,00 142,86
50.000– 100.000 kWh* 200,00 168,07 200,00 168,07 200,00 168,07
* Durchschnittswert der jeweils letzten drei erfassten Jahresverbrauchswerte

Erläuterung zu der Zusammensetzung des meinBestStrom-Preises und zu den  
einfließenden Kostenbelastungen

Jahresverbrauch bis 2.000 kWh und  
Gemeinschaftseinrichtungen** bis 6.000 kWh über 6.000 kWh meinNachtStrom   

(22:15 bis 6:15 Uhr)
In Ihrem Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten.  
Der meinBestStrom-Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt: € ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh

Netto-Grundpreis pro Jahr 45,42 98,34 150,00 0,00
dies entspricht einem monatl. Netto-Grundpreis von 3,79 8,20 12,50 0,00
Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 26,13 23,48 22,62 20,95

In den Netto-Endpreis fließen folgende Kostenbelastungen ein:

Jahresverbrauch bis 2.000 kWh und  
Gemeinschaftseinrichtungen** bis 6.000 kWh über 6.000 kWh meinNachtStrom 

 (22:15 bis 6:15 Uhr)
Als staatl. Kostenbelastungen fließen ein: € ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh
Stromsteuer 2,050 2,050 2,050 2,050
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden) 1,990 1,990 1,990 0,610
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 6,500 6,500 6,500 6,500
Umlage nach Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) 0,254 0,254 0,254 0,254
Umlage nach § 19 Abs. 2 der Stromnetzentgeltverordnung  
(Strom NEV) 0,432 0,432 0,432 0,432

Umlage nach § 17f Abs. 5 des Energiewirtschaftsgesetzes  
(Offshore-Umlage) 0,395 0,395 0,395 0,395

Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten 0,009 0,009 0,009 0,009
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein:
Grundpreis pro Jahr 36,00 36,00 36,00
dies entspricht einem monatl. Grundpreis von 3,00 3,00 3,00
Arbeitspreis der Netzentgelte pro verbrauchte Kilowattstunde 5,440 5,440 5,440 5,440
Saldo der genannten einfließenden Kostenbelastungen 36,00 17,070 36,00 17,070 36,00 17,070 0,00 15,690

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die von den Stadtwerken  
erbrachten Leistungen (Beschaffung und Vertrieb):

Jahresverbrauch bis 2.000 kWh und  
Gemeinschaftseinrichtungen** bis 6.000 kWh über 6.000 kWh meinNachtStrom 

 (22:15 bis 6:15 Uhr)
€ ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh € ct/kWh

am Netto-Grundpreis pro Jahr 9,42 62,34 114,00 0,00
am Netto-Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde 9,06 6,41 5,55 5,26
**  für gemeinschaftlich genutzte Anlagen (Treppenhaus, Keller, Garage, Außenbeleuchtung,  

Fahrstuhl, Waschküche u. a.)
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Hinweis: 
Sollte Ihr Strombezug 
über einen 2-Richtungs-
zähler (zur Erfassung 
der Einspeisung und des 
Strombezugs für PV-Anla-
gen) erfolgen, so mindert 
sich der Grundpreis für 
diese Messeinrichtung pro 
Jahr auf 11,21 Euro brutto 
(bzw. 9,42 Euro netto) bei 
einem Verbrauch bis 2.000 
kWh/a, auf 74,18 Euro 
brutto (bzw. 62,34 Euro 
netto) bei einem Verbrauch 
bis 6.000 kWh/a und auf 
135,66 Euro brutto (bzw. 
114,00 Euro netto) bei 
einem Verbrauch von über 
6.000 kWh/a.

meinNachtStrom:
Bitte beachten Sie, dass 
Sie einen Doppeltarif-
zähler benötigen. Für den 
Zählerumbau entstehen 
zusätzliche Kosten.

Preise Stand 01. 07. 2021
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Sind Sie von unserem 
Ökostrom auch so begeistert 
wie wir?
Dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir freuen uns, Sie 
zu beraten und für unseren meinBestStrom zu gewinnen! 

Stadtwerke Bielefeld GmbH    
Schildescher Straße 16 
33611 Bielefeld 

Kundenzentrum
Jahnplatz 5
33602 Bielefeld

Öffnungszeiten
Mo. bis Fr.: 9.00 bis 18.00 Uhr
Sa.: 10.00 bis 16.00 Uhr

www.stadtwerke-bielefeld.de

Allgemeines
In den Netto-Arbeitspreisen ist die jeweils gültige Stromsteuer (derzeit
2,05 Ct/kWh) enthalten. Die aufgeführten Bruttopreise enthalten zusätzlich
die jeweils gültige Umsatzsteuer (derzeit 19 %). Die Abrechnung erfolgt jeweils mit den 
Nettopreisen zzgl. der gesondert ausgewiesenen Umsatzsteuer.

Unsere Bedingungen für die Stromversorgung
Grundlage der Lieferung von Strom sind die Verordnung über Allgemeine Bedingungen 
für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizi-
tät aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) 
sowie die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Bielefeld zur StromGVV in den 
jeweils gültigen Fassungen. Ein Verbraucher i.S.d. § 13 BGB ist berechtigt, die Schlich-
tungsstelle nach § 111b EnWG anzurufen, wenn das Unternehmen einer Beschwerde 
nicht abgeholfen hat oder die Bearbeitungsfrist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen abgelaufen ist. Die Stadtwerke sind verpflichtet, an dem Verfahren 
zur Schlichtung teilzunehmen. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: 
Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin,  
Homepage: www.schlichtungsstelle-energie.de.

Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Ver braucher-
service der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas,  
Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030/22480-500, Fax: 030/22480-323,  
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

Stand: 01.07.2021
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